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Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom ...

beschliesst:

I.
Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste
(BOL) vom 2. Mai 20051 (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt geändert:

§  2 Abs. 1
1 Die Lohnklassen, die Funktionen und Schulstufen und die Funktionsgruppen werden 
einander unter Vorbehalt von Absatz 2 wie folgt zugeordnet:

Tabelle geändert:

Funktionsgruppe Funktionen und Schulstufen Lohnklassen

A Schulleiterinnen / Schullei-
ter

22–35

B Tertiärstufe 26–31
C Sekundarstufe II 21–26
D obligatorische Schulzeit 8–24
E Musikschullehrpersonen 

kommunale Musikschulen
18–20
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II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Die Änderung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

Luzern, ...

Im Namen des Kantonsrates:
Die Präsidentin/Der Präsident: ...
Der Staatsschreiber: ...


